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Gesamtgemeinde
Bericht über die Blutspenderehrung

Endlich konnte Bürgermeister Thomas Ludwig den Reigen der Ge-
meinderatssitzungen wieder mit Ehrungen langjähriger und ver-
dienter Blutspender eröffnen. Unterstützen wollte ihn dabei Win-
fried Heltewig als Repräsentant des DRK-Ortsvereins Osterburken, 
Abteilung Seckach, aber er wurde kurzfristig zu einem Einsatz der 
Psychosozialen Notfallversorgung abgerufen. Der öffentliche Rah-
men dieser Würdigungen wird sehr bewusst gewählt als Anerken-
nung für die Blutspender, für den Blutspendedienst mit seinen vie-
len freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie als Werbung für das 
Spenden des so wichtigen Lebenssaftes, das 2023 in Seckach am  
13. März und am 2. Oktober möglich ist. Der Bürgermeister beton-
te, dass Blut zum Wertvollsten gehört, was ein Mensch geben kann 
und nicht künstlich geschaffen oder durch etwas Anderes ersetzt 
werden kann. Ohne das Lebenselixier „Blut“ ist auch das bestens 
ausgestattete Krankenhaus, ist auch der bestens ausgebildete Arzt 
machtlos. „Sie sorgen dafür, dass andere Menschen überleben kön-
nen und das verdient höchste Anerkennung.“ Man sei stolz auf die 
Seckacher BlutspenderInnen, die einfach handeln, damit es ein we-
nig humaner zugeht auf unserer Welt. Ganz allgemein führen die 
sechs DRK-Blutspendedienste seit 65 Jahren in Deutschland jähr-
lich über 40.000 Blutspendetermine durch – nach strengen ethi-
schen Normen – freiwillig, gemeinnützig und unentgeltlich, und 
decken damit knapp 70 Prozent der Blutversorgung in Deutsch-
land ab. In Seckach waren 2022 zu den beiden Blutspendeterminen  
294 Frauen und Männer erschienen, davon 20 Erstspender.
Mit einer Spenderquote von 7,25 Prozent (Bevölkerung/ Spender-
zahl) konnte die Baulandgemeinde den Landesdurchschnitt von 
4,53 % deutlich schlagen. Mit Urkunde, Ehrennadel und Weinprä-
sent wurden für zehn freiwillige und unentgeltliche Blutspenden 

Veronika Erfurt und Nico Thoma ausgezeichnet (beide waren an 
dem Termin verhindert) und für beachtliche 25 Blutspenden erhielt 
Günter Frank seine mehr als verdiente Ehrung.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 6. 2. 2023
Die aktuellen Corona-Regeln in Baden-Württemberg
Mit der neuen Corona-Verordnung hob die Landesregierung in 
Baden-Württemberg zum 31. 1. 2023 alle Regeln auf, über die das 
Land selbst entscheiden kann. Nunmehr gelten also nur noch die 
Corona-Maßnahmen des Bundes. Was bedeutet das im Einzelnen?
Regionalzüge und Busse, Fernverkehr und Flugzeuge: Die Masken-
pflicht ist entfallen.
Schulen und sonderpädagogische Einrichtungen: Eine allgemei-
ne Maskenpflicht besteht an Schulen bereits seit April 2022 nicht 
mehr. Die Empfehlung zum freiwilligen Masketragen in geschlos-
senen Räumen gilt aber weiterhin. Seit November können mit Co-
rona infizierte SchülerInnen zwar zur Schule gehen, müssen aber 
durchgängig eine Maske tragen. An bestimmten Sonderpädagogi-
schen Einrichtungen besteht noch bis zu den Osterferien ein freiwil-
liges Testangebot. Eine Testpflicht besteht dort seit November nicht 
mehr, auch für nicht-immunisierte Personen.
Arztpraxen und Physiotherapie: Mit der neuen Corona-Verordnung 
fiel die Maskenpflicht ab dem 31. 1. weg – allerdings nur für die Be-
schäftigten! PatientInnen müssen hingegen weiter eine FFP2-Mas-
ke tragen und zwar sowohl im Wartezimmer, als auch während der 
Behandlung. Das gilt auch für Zahnarztpraxen, psycho- und phy-
siotherapeutische Praxen sowie für Tageskliniken und Dialyseein-
richtungen. Nach aktuellem Stand gilt die Maskenpflicht für Patien-
tinnen und Patienten bundesweit noch bis zum 7. 4. 2023.
Krankenhäuser und Pflegeheime: Für Krankenhäuser und Pflege-
einrichtungen hat die neue Corona-Verordnung des Landes keine 
Auswirkungen. Hier gilt weiterhin eine generelle FFP2-Masken-
pflicht – und zwar schon beim Betreten des Gebäudes. Ausgenom-
men davon sind unter anderem Kinder unter sechs Jahren sowie ge-
hörlose und schwerhörige Menschen. PatientInnen müssen in der 
Regel in ihrem Krankenzimmer keine Maske tragen, die Kliniken 
können hier aber abweichend schärfere Regeln verhängen. 
Für Besucher gilt neben der Maskenpflicht auch eine Testpflicht. 
Das heißt: Wer eine Patientin oder einen Heimbewohner besuchen 
möchte, muss einen aktuellen, negativen Corona-Test mitbringen. 
Der Impf- oder Genesenenstatus spielt dabei keine Rolle. Ausnah-
men gibt es nur im Rahmen von Notfalleinsätzen oder bei der Ster-
bebegleitung. Auch Kinder sind von der Testpflicht ausgenommen, 
wenn sie das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Die Testpflicht gilt weiterhin auch für die Beschäftigten in Kliniken 
und Heimen. Sie müssen mindestens dreimal pro Kalenderwoche 
einen negativen Testnachweis vorlegen. Das betrifft auch ambulante 
PflegerInnen.
Einrichtung für Wohnungslose: Für Obdachlosenheime gibt es in 
Baden-Württemberg seit dem 31. 1. eine Neuerung: hier muss jetzt 
kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Das gilt sowohl 
für BewohnerInnen als auch für Beschäftigte.
Asylunterkünfte und Gefängnisse: Wer eine Gemeinschaftsunter-
kunft für Geflüchtete oder eine Justizvollzugsanstalt besuchen 
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möchte, braucht weiterhin einen tagesaktuellen, negativen Corona-
Schnelltest. Auch die Maskenpflicht bleibt in Kraft.
Frisör und Massage: Für alle körpernahen Dienstleistungen (z.B. 
Massage, Frisör, Nagelpflege und kosmetische Behandlungen) gel-
ten in Baden-Württemberg keine gesonderten Corona-Regeln 
mehr. Die Betriebe dürfen allerdings von ihrem Hausrecht Ge-
brauch machen und eine Maskenpflicht für Kunden oder Beschäf-
tigte vorschreiben.
Muss ich mit Corona in Isolation? Nein. Wer positiv auf Corona ge-
testet wurde, muss sich in Baden-Württemberg nicht mehr zu Hau-
se isolieren. Corona-Positive sind aber verpflichtet, für fünf Tage 
(oder bis zu einem negativen Testergebnis) in öffentlichen Innen-
räumen eine Maske zu tragen. Draußen ist außerdem ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. Krankenhäuser, Pflegehei-
me und ähnliche Einrichtungen dürfen auch mit FFP2-Maske nicht 
betreten werden.
Welche Corona-Regeln gelten bei der Arbeit? Die Corona-Arbeits-
schutzverordnung des Bundes lief am 2. 2. 2023 aus. Das bedeutet, 
die Arbeitgeber können wieder selbst entscheiden, welche Coro-
na-Maßnahmen sie für erforderlich halten. Das gilt etwa für Ab-
standsregeln, die Pflicht zum Tragen einer Maske oder Vorschriften 
zum regelmäßigen Lüften im Büro. Die Pflicht, Maßnahmen zum 
Infektionsschutz in einem Hygienekonzept festzulegen, besteht aber 
nicht mehr. Die zwischenzeitliche Angebotspflicht zum Homeoffice 
war bereits im März 2022 ausgelaufen. Auch Corona-Tests müssen 
Unternehmen schon länger nicht mehr anbieten.
Bleiben Schnelltests kostenlos? Der Bund hat das Angebot an kos-
tenlosen Corona-Tests weiter eingeschränkt. Wer sich nach einer 
Infektion „freitesten“ möchte, muss den Schnelltest seit dem 16. 1. 
2023 selbst bezahlen. Ausgenommen sind Berufsgruppen, die nur 
mit einem negativen Test wieder zur Arbeit dürfen, also zum Bei-
spiel ÄrztInnen und Pflegekräfte. Gratis bleiben Bürgertests außer-
dem bis zum 28. 2. 2023 für alle, die Angehörige in Kliniken, Pflege-
heimen und ähnlichen Einrichtungen besuchen möchten und dafür 
einen Test brauchen.

Informationen zu den Folgen des Ukrainekriegs
Zum letzten ermittelten Stand am 27. 1. 2023 betrug die Gesamtzahl 
der in Baden-Württemberg erfassten Kriegsvertriebenen aus der 
Ukraine 149.301 Personen (Vorwoche: 148.780). Im Neckar-Oden-
wald-Kreis hatten zu diesem Zeitpunkt 1.897 Menschen (Vorwoche: 
1.882) aus der Ukraine eine Bleibe gefunden, womit die Aufnahme-
verpflichtung nahezu erfüllt war. In den Landeserstaufnahmeein-
richtungen waren an Neuzugängen vom 20. 1.–26. 1. 2023 insgesamt 
995 Personen (Vorwoche: 1.112) zu verzeichnen, davon 382 Flüch-
tende (Vorwoche: 479) aus der Ukraine (38 %, Vorwoche: 42 %).
In den Schulen wurden bisher (Stand: 30. 1. 2023) 27.112 Schüler-
Innen an öffentlichen Schulen und 1.755 an privaten Schulen aufge-
nommen. Insgesamt sind 855 Vorbereitungsklassen (VKL) eingerich-
tet, davon 186 an allgemeinbildenden Gymnasien. Außerdem gibt es 
275 Vorbereitungsklassen zur beruflichen Orientierung (VABO).

Dringend Unterkünfte für geflüchtete Menschen gesucht!
Wie bereits mehrfach berichtet, sucht die Gemeindeverwaltung 
für die kommunale Anschlussunterbringung weiterhin dringend 
Wohnraum. Konkret besteht für die Gemeinde Seckach derzeit eine 
Aufnahmeverpflichtung von 20 sofort unterzubringenden Personen 
und von weiteren 37 Personen in den nächsten sechs Monaten. Für 
die Unterbringung geeignet sind vor allem abgeschlossene Woh-
nungen. Falls Sie über solchen Wohnraum verfügen und diesen be-

reitstellen können, bitten wir um eine entsprechende Nachricht an 
die Gemeindeverwaltung Seckach, Tel. 06292/ 9201-10, oder info@
seckach.de. Neben Ihren Kontaktdaten werden insbesondere die 
einschlägigen Informationen zum Mietobjekt (Lage, Größe, Verfüg-
barkeit, Heizungsart, Mietpreisvorstellung, Renovierungsbedürftig-
keit usw.) benötigt. Unabhängig davon dürfen geflüchtete Menschen 
aus der Ukraine aber auch weiterhin gerne von Verwandten oder 
Freunden aufgenommen werden. In diesem Fall bittet die Gemein-
deverwaltung um zeitnahe Mitteilung, wer unter welcher Anschrift 
bei wem unterkommen konnte.
Zum Prozedere der Anmeldung und Registrierung ukrainischer 
Flüchtlinge zum Erhalt der Fiktionsbescheinigung und der Ar-
beitserlaubnis sowie zur Beantragung von Leistungen verweisen 
wir auf die Internetseiten des Landratsamtes (https://www.neckar-
odenwald-kreis.de/ukraine.html).

Allgemeine Informationen zum Verfahren, den Anträgen usw.
Das Land Baden-Württemberg hat auf seiner Internetseite unter 
der Adresse https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/infos-
zum-ukraine-krieg/ Informationen rund um die Ukraine-Krise so-
wie die Geflüchteten in verschiedenen Sprachen zusammengestellt. 
Insbesondere werden dort auch viele wichtige Fragen (FAQ´s) be-
antwortet. Darüber hinaus wurde vom Ministerium der Justiz und 
für Migration eine telefonische Hotline eingerichtet. Diese ist mit 
russisch und ukrainisch sprechenden MitarbeiterInnen besetzt und 
werktäglich zwischen 8.30 und 17.00 Uhr telefonisch unter folgen-
der kostenlosen Rufnummer erreichbar: 0800/ 7022-500.

Aktuelle Lage der Gasversorgung in Deutschland
Die Bundesnetzagentur veröffentlicht von Montag bis Freitag täg-
lich einen Lagebericht zur Gasversorgung (https://www.bundes-
netzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/start.
html). Außerdem stellt sie die wichtigsten Daten zu Lastflüssen, 
Speicherfüllständen, Gasverbrauch und Preisentwicklung als inter-
aktive Grafiken zu Verfügung. Hier der Lagebericht vom 06.02.2023:
–  Seit dem 23. 6. 2022 gilt die Alarmstufe des Notfallplans. Die Bun-

desnetzagentur beobachtet die Lage genau und steht in engem 
Kontakt zu den Netzbetreibern.

–  Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil. Die Versorgungs-
sicherheit ist gewährleistet. Insgesamt bewertet die Bundesnetz-
agentur die Lage als weniger angespannt als zu Beginn des Win-
ters. Es ist unwahrscheinlich, dass es in diesem Winter noch zu 
einer Gasmangellage kommt. Gleichwohl bleibt die Vorbereitung 
auf den Winter 2023/2024 eine zentrale Herausforderung. Auch 
deshalb bleibt ein sparsamer Gasverbrauch wichtig.

–  Es wird überwiegend ausgespeichert. Der Gesamtspeicherstand in 
Deutschland liegt bei 77,25 %.

–  Der Gasverbrauch lag in der vierten Kalenderwoche 8,6 % unter 
dem durchschnittlichen Verbrauch der Jahre 2018 bis 2021. Er ist 
gegenüber der Vorwoche um 8,2 % gestiegen. Die Temperaturen 
waren 1,3 °C kälter als in den Vorjahren.

–  Der temperaturbereinigte Verbrauch liegt 13 % unter dem Refe-
renzwert der Jahre 2018 bis 2021 und damit im kritischen Bereich.

–  Die prognostizierte Temperatur für diese Woche liegt mit - 0,58 °C 
im angespannten Bereich. Es ist daher mit einem Mehrverbrauch 
zu rechnen.

–  Die Großhandelspreise sind in den letzten Wochen gesunken. Un-
ternehmen und private Verbraucher müssen sich weiterhin auf 
schwankende Preise und ein höheres Preisniveau einstellen.

Freiwillige Feuerwehr, Abt. Zimmern
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Zur diesjährigen Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Zimmern am Samstag, den 4. März 2023, laden wir alle Kameradin-
nen, Kameraden, Gemeinde- und Ortschaftsräte um 19.30 Uhr ins 
Feuerwehrgerätehaus ein. Wir bitten um Anwesenheit aller Kame-
raden. Anzug: Uniform.
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Amtlicher Teil
Fälligkeit der Grund- und Gewerbesteuer zum 15. 2. 2023
Vierteljährlich, das heißt zum 15. 2., 15. 5., 15. 8. und 15. 11. eines 
Jahres ist eine Rate der Grundsteuer und bei Gewerbetreibenden 
eine Gewerbesteuervorauszahlung zur Zahlung fällig. Die Höhe des 
jeweiligen Betrages ist aus dem letzten Steuerbescheid ersichtlich.
Bitte achten Sie auf rechtzeitige und vollständige Zahlung, da bei 
verspätet eingehenden Zahlungen Mahngebühren und eventuell 
auch Säumniszuschläge erhoben werden müssen. 

Ihre Gemeindekasse

Gemeindeverwaltungsverband „Seckachtal“
Einladung zur Verbandsversammlung 
Am Mittwoch, 15. 2. 2023, 19.00 Uhr, findet im Großen Sitzungs-
saal (Ebene 6) des Seckacher Rathauses (Bahnhofstraße 30) eine 
öffentliche Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes „Seckach-
tal“ statt, zu der die Einwohnerinnen und Einwohner hiermit recht 
herzlich eingeladen werden. 
Tagesordnung:
1. Bekanntgaben     
2.  3. Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 

(Teil 1) des GVV Seckachtal, in Kraft seit 7. 7. 2006
  Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB zum Bebauungsplan 

„Steinäcker rechts“, Stadtteil Adelsheim
 a)  Abwägung der jeweiligen eingegangenen Stellungnahmen aus 

der Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öf-
fentlichkeit) und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Be-
hörden)

 b) Feststellungsbeschluss
3.  4. Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 

des GVV Seckachtal, in Kraft seit 7. 7. 2006
  Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB zum vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan „Sondergebiet Freiflächenphotovoltaikanla-
ge Hergenstadt-Nord“, Gemarkung Adelsheim

  Abwägung der jeweiligen eingegangenen Stellungnahmen aus 
der Frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (Beteili-
gung der Öffentlichkeit) und gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Beteili-
gung der Behörden)

  Freigabe für die Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Be-
hördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbar-
kommunen nach § 2 Abs. 2 BauGB 

4.  5. Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
des GVV Seckachtal, in Kraft seit 7. 7. 2006

  Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB zum Bebauungsplan 
„Sondergebiet Freiflächenphotovoltaikanlage Hühneräcker“, Ge-
markung Adelsheim

 Hier: Übernahme des Gebietes in die Fortschreibung
5.  6. Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 

des GVV „Seckachtal“, in Kraft seit 7. 7. 2006
  Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB zum Bebauungs-

plan „Gemeindehaus Heinrich-Magnani-Straße“, Gemarkung 
Seckach

 Hier: Übernahme des Gebietes in die Fortschreibung
6.  Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzpla-
nung 2022–2026 mit Investitionsprogramm

7. Anträge, Anfragen und Anregungen
Bernhardt, Verbandsvorsitzender

Die Sitzungsunterlagen können bis zum 15. 2. 2023 im Rathaus 
Seckach (Zimmer 401) zu den bekannten Sprechzeiten eingesehen 
werden.

Zweckverband Gruppenkläranlage Seckachtal
Feststellungsbeschluss
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg stellt die Verbandsversammlung am 2. 2. 2023 den Jahresab-
schluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:
  EUR
1. Ergebnisrechnung 
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 1.389.320,59

  EUR
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.389.320,59
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00
1.4 Außerordentliche Erträge 0,00
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0,00
2. Finanzrechnung 
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender   
 Verwaltungstätigkeit 1.207.900,75
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender   
 Verwaltungstätigkeit 765.052,36
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der   
 Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 442.848,39
2.4 Summe der Einzahlungen aus   
 Investitionstätigkeit 1.300.989,79
2.5 Summe der Auszahlungen aus   
 Investitionstätigkeit 4.085.912,55
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus   
 Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) -2.784.922,76
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) -2.342.074,37
2.8 Summe der Einzahlungen aus   
 Finanzierungstätigkeit 2.000.000,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus   
 Finanzierungstätigkeit 281.308,21
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus   
 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 1.718.691,79
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende  
 des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) -623.382,58
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushalts-  
 unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 0,00
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.165.847,46
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln   
 (Saldo aus 2.11 und 2.12) -623.382,58
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende   
 des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 542.464,88
3. Bilanz 
3.1 Immaterielles Vermögen 36.865,45
3.2 Sachvermögen 17.638.577,19
3.3 Finanzvermögen 1.182.083,82
3.4 Abgrenzungsposten 0,00
3.5 Nettoposition 0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite   
 (Summe aus 3.1 bis 3.5) 18.857.526,46
3.7 Basiskapital 1.628.083,31
3.8 Rücklagen 0,00
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00
3.10 Sonderposten 6.070.726,88
3.11 Rückstellungen 0,00
3.12 Verbindlichkeiten 11.158.716,27
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite   
 (Summe aus 3.7 bis 3.13) 18.857.526,46
Osterburken, den 2. 2. 2023

gez. Jürgen Galm, Verbandsvorsitzender
Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht sowie die Schlussbi-
lanz mit Anhang liegen in der Zeit vom 13. 2 .2023 bis 21. 2. 2023, 
jeweils einschließlich, während der Dienststunden im Rathaus 
Seckach, Bahnhofstr. 30, 74743 Seckach, Zimmer 408, zur Einsicht-
nahme für jedermann aus. 
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Zweckverband „Gruppenkläranlage Seckachtal“
Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeit
Aufgrund der §§ 5, 13 und 16 des Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit (GKZ), sowie der §§ 4 und 19 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am  
2. 2. 2023 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Ent-
schädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, letztmals geändert mit der 
Änderungssatzung vom 12. 2. 2014, beschlossen.

Art. 1
§ 1 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
(3)  Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für die Teil-

nahme an Sitzungen unabhängig von der Dauer der zeitlichen 
Inanspruchnahme eine Entschädigung von 50 €. Damit sind 
sämtliche Reisekostenansprüche innerhalb des Verbandsgebie-
tes nach den jeweils geltenden Gesetzen abgegolten.

Art. 2
§ 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
(1)  Aufwandsentschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhal-

ten:
(1) 1. Der Verbandsvorsitzende: 245,00 € / Monat
(1) 2. Der stellvertretende Verbandsvorsitzende: 130,00 € / Monat
Diese Satzung tritt zum 1. 1. 2023 in Kraft,
Osterburken, den 2. 2. 2023

gez. Jürgen Galm, Verbandsvorsitzender
Hinweis:
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO, beim Erlass der Satzung, kann nur innerhalb eines Jah-
res nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder auf elek-
tronischem Wege gegenüber dem Zweckverband geltend gemacht 
werden. Nach Ablauf der Frist gilt die Satzung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von jemandem 
geltend gemacht werden, wenn der Verbandsvorsitzende dem Sat-
zungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf-
sichtsbehörde beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung 
geltend gemacht hat.

Schulnachrichten
Werkrealschule Schefflenztalschule 

Einladung zum Schnuppertag 
Für die künftigen Fünftklässler, deren Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte, finden die Schnuppertage zur Werkrealschule jeweils um 
14.00 Uhr bis 15.30 Uhr wie folgt statt:
Dienstag, 28. Februar 2023, am Standort Seckach
Donnerstag, 2. März 2023, am Standort Billigheim
Die Schülerinnen und Schüler können die Räumlichkeiten vor Ort 
und die am Standort unterrichtenden Lehrkräfte kennenlernen.
Für die Eltern und Erziehungsberechtigten besteht im Anschluss 
des Schnuppertages ab 15.30 Uhr die Möglichkeit, das Schulhaus zu 
besichtigen und bei Bedarf offene Fragen zu klären.

Anmeldung für die Klasse 5 Werkrealschule am Standort 
Seckach 
Die Anmeldung für Schüler*innen der Klasse 5 am Standort Seckach 
der Schefflenztalschule findet von Montag, den 6. 3., bis Donners-
tag, den 9. 3. 2023, statt.
Bitte bringen Sie zur Anmeldung mit:
• Blatt 4 und 5 der Grundschulempfehlung
• Geburtsurkunde im Original (nur zur Kontrolle) 
• Religionsnachweis /Taufurkunde (nur zur Kontrolle) 
• Aktuelles Passbild für die Bestellung einer Fahrkarte
• Nachweis über Masernschutz

Bei getrenntlebenden Erziehungsberechtigten die komplette An-
schrift mit Telefonnummer des anderen Elternteils sowie dessen 
schriftliche Einverständniserklärung zur Anmeldung des Kindes.

Musikschule Bauland
Vier Weiterleitungen zum Landeswettbewerb „Jugend musi-
ziert“
Der 60. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ wurde an den ver-
gangenen Wochenenden in Heidelberg, Heilbronn und Schwäbisch 
Hall ausgetragen, an allen drei Wertungsorten war die Musikschule 
Bauland durch Schülerinnen und Schüler vertreten.
In der Altersgruppe 2 erhielt Joen Park (Violoncello) zusammen 
mit ihrer Schwester Joan Park (Violine/als Gast) in der Kategorie 
Streicher-Ensemble, gemischte Besetzung, einen hervorragenden  
1. Preis (24 Punkte) mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. In 
der Altersgruppe 3 erspielten in der Wertung Drumset Pop Florian 
Ried mit 19 Punkten und Philip Eiffler mit 20 Punkten jeweils einen 
tollen 2. Preis.
Die Geschwister Valentin (Klavier) und Maria (Akkordeon/ als Gast) 
Balagula konnten sich in der Altersgruppe 4 in der Wertung Akkor-
deon Kammermusik ebenfalls über einen schönen 2. Preis mit 20 
Punkten freuen. Das Violoncello-Trio von Kristian Koppányi mit Ida 
Fischer und Jule Reichert (beide als Gast) ist in der Altersgruppe 4 
in der Wertung Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente, angetreten 
und wurde für ihre Darbietung mit einem 1. Preis (23 Punkte) mit 
Weiterleitung zum Landeswettbewerb honoriert. Auch in der Wer-
tung Drumset Pop erspielte sich Kristian Koppányi mit dem großar-
tigen Ergebnis von 24 Punkten einen 1. Preis und damit ebenfalls die 
Möglichkeit zur Teilnahme am Landeswettbewerb, der dieses Jahr 
zwischen dem 22. und 26. März in Künzelsau ausgetragen wird.
Nelli Koppányi überzeugte die Jury in der Altersgruppe 5 in der 
Wertung Gesang mit ihrer facettenreichen Stimme sowie einer 
perfekten Performance und erreichte mit der Höchstpunktzahl  
25 Punkte ein Traumergebnis. Auch sie wird die Musikschule Bau-
land beim Landeswettbewerb vertreten.
Ein großer Dank gebührt den vorbereitenden Lehrkräften Regine 
Böhm, Diego Longo, István Koppányi und Edgar Tempel, die mit 
ihrer professionellen Anleitung die Preisträgerinnen und Preisträ-
ger zur Höchstform verhalfen.

Unsere Aufnahme zeigt die 1. Preisträgerin beim Regionalwettbewerb 
„Jugend musiziert“ Nelli Koppányi mit István Koppányi. 

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
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Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
Ab sofort erhalten Patient*innen unter der Tel.-Nr.: 0761/120 120 
00 die Information, welche Zahnarztpraxen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung zum Zeitpunkt ihres Anrufes Notdienst haben.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 11. 2. 2023:   

Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 06281/5 26 00, Hofstr. 10, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Sonntag, 12. 2. 2023:   
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Montag, 13. 2. 2023:   
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 14. 2. 2023:   
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Mittwoch, 15. 2. 2023:   
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadt-
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 16. 2. 2023:   
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5A, 
74740 Adelsheim 

–  Freitag, 17. 2. 2023:   
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-por-
tal.de. Dort werden fünf Apotheken, die an diesem Tag Dienst ha-
ben angezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. 
Weitere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienst-
habenden Apotheken können auch unter folgender Nummer 0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Telefonhotline der Ehrenamtsdienste „Fahrdienst“, 
„Bus&Bahn“ und „Ämterhilfe“ 06292/288015

erreichbar Montag – Freitag von 9–12 Uhr

Sperrung der Seckachtalhalle 
Die Seckachtalhalle in Seckach ist am Montag, den 13. 2. 2023, so-
wie von Freitag, den 17. 2. 2023, bis Mittwoch, den 22. 2. 2023, we-
gen mehrerer Veranstaltungen für jeglichen Sport- und Spielbetrieb 
der Vereine, Gruppen und Organisationen gesperrt. 
Um Beachtung wird gebeten.

Sperrung der Schlossgartenhalle 
Die Schlossgartenhalle in Großeicholzheim ist seit Mittwoch, den 1. 
2. 2023, bis einschließlich Mittwoch, den 15. 2. 2023, wegen Veran-
staltungen für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, Grup-
pen und Organisationen gesperrt. Um Beachtung wird gebeten.

Sperrung des Dorfgemeinschaftshaus 
Das Dorfgemeinschaftshaus in Zimmern ist von Mittwoch, den 
15. 2. 2023, bis einschließlich Sonntag, den 19. 2. 2023, wegen ei-
ner Veranstaltung für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, 
Gruppen und Organisationen gesperrt. 
Um Beachtung wird gebeten.

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Freitag, 10. Februar, Hl. Scholastika, Jungfrau
18.00 Uhr Seckach: Rosenkranz
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
Sonntag, 12. Februar, 6. Sonntag im Jahreskreis
  9.00 Uhr Großeicholzheim: Wort-Gottes-Feier
  9.00 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier 
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden 
10.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier 1
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Montag, 13. Februar
18.00 Uhr Seckach: Rosenkranz
18.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier mit Anbetung
Dienstag, 14. Februar, Valentinstag, Hl. Cyrillus, Slawenapostel; 
Hl. Methodius – Tag der Ewigen Anbetung
17.30 Uhr Zimmern: Ewige Anbetung 
18.00 Uhr Zimmern: Rosenkranz und Abschluss der Anbetung
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier 
Donnerstag, 16. Februar – Tag der Ewigen Anbetung 
17.30 Uhr Großeicholzheim: Beginn der Aussetzung anschlie-

ßend: Anbetung 
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranz anschließend: Ab-

schluss
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier 
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Freitag, 17. Februar – Tag der Ewigen Anbetung
14.30 Uhr Seckach: Beginn der Aussetzung zur Anbetung an-

schließend: Litanei; Barmherzigkeitsrosenkranz für die 
Rettung der Seelen und das ungeborene Leben 

15.30 Uhr Seckach: Gebet für die Zukunft der Kirche und die 
Achtung der Würde der Frauen, (gestaltet von der 
Frauengemeinschaft; anschl. Lobpreis

16.30 Uhr Seckach: Vesper
17.00 Uhr Seckach: Anbetung in Stille 
18.00 Uhr Seckach: Rosenkranz um geistliche Berufungen
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier -

Gemeinsames
Pfarrbüro:
20. und 21. Februar (Rosenmontag, Faschingsdienstag) nachmittags 
geschlossen

Notfalltelefon unserer Seelsorgeeinheit: 0170-2307784
Für Sterbe- und seelsorgerische Notfälle steht Ihnen diese Rufnum-
mer rund um die Uhr zur Verfügung!

Erstkommunionvorbereitung:
Familiengottesdienst am 12. Februar 
Ganz herzlich möchten wir alle Familien zum Familiengottesdienst 
zu Fasching einladen:
Am 12. Februar um 10.30 Uhr in St. Kilian in Osterburken.

Fastenkalenderverkauf
Die Fastenkalender werden auch in diesem Jahr wieder angeboten. 
Sie können zum Preis von 4,50 Euro erworben werden. In den Ge-
bieten Adelsheim und Seckach liegen die Fastenkalender teilweise 
an den Schriftenständen aus. 

Großeicholzheim, St. Laurentius
Seniorentreff Großeicholzheim
Liebe Senioren und Seniorinnen;
Im neuen Jahr wollen wir uns wieder regelmäßig am 3. Mittwoch 
im Monat treffen. Unser nächster Seniorennachmittag ist am Mitt-
woch, 15. 2. 2023, um 15.00 Uhr im Gemeinderaum der Kath. Kir-
che Großeicholzheim. Alle sind herzlichst zu fröhlichen und unter-
haltsamen Stunden im Treff eingeladen. Wir freuen uns auf euer 
Kommen. Vorab unser Terminplan für die nächsten Monate:15. 3.; 
19. 4.; 17. 5.; 21. 6.; 19. 7. 2023

Jugendgruppe Großeicholzheim
Am Samstag, den 18. 2. 2023, findet von 15.00–17.00 Uhr unse-
re nächste Gruppenstunde statt. Treffpunkt: kath. Gemeinderaum 
in Großeicholzheim. Hierzu laden wir alle Kinder ab der 1. Klasse 
recht herzlich ein. Bei uns wird es nie langweilig ... wir basteln, sin-
gen, spielen, kochen und vieles mehr.
Nächster Termin: Samstag, 18. 3. 2023, von 15.00–17.00 Uhr. 
Wir freuen uns auf Euch.

Seckach, St. Sebastian
kfd St. Sebastian
Einladung zu einem lustigen Nachmittag „Lachen ist ge-
sund!“
Mit heiteren Gedichten und Liedern gehen wir durch den Nachmit-
tag. Auch Bingo mit der Möglichkeit etwas zu gewinnen, steht auf 
dem Programm. Für Essen und Trinken wird gesorgt.
Willkommen sind alle, die am Mittwoch, 15. Februar, im Pfarr-
heim St. Sebastian, 15.00–17.00 Uhr,  Lust auf einen schönen 
Nachmittag haben.

Voranzeige Kindergottesdienste in Seckach
Am 22. Februar (Aschermittwoch) findet parallel zur Wort-Gottes-
Feier um 18.30 Uhr ein Kindergottesdienst im Gruppenraum statt. 
Es ergeht herzliche Einladung.

Zimmern, St. Andreas
Seniorentreff Zimmern
Wir starten einen bunten Nachmittag, am Mittwoch, den 15. 2. 
2023, um 14.11 Uhr beim Kolbe. Ihr seid eingeladen, etwas für die 

Unterhaltung beizutragen. Als Höhepunkt dürfen wir eine Kinder-
tanzgarde begrüßen, die uns mit einer Tanzeinlage erfreuen möchte.

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, 12. 2. 2023  
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Pfarrer Fränkle

Großeicholzheim
Samstag, 11. 2.
10.00 Uhr Jungschar Blitz Kids Gemeindehaus Großeicholzheim
Sonntag, 12. 2. – Sexagesimae
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.30 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
19.00 Uhr AB-Gemeinschaftsstunde Gemeindehaus Großeicholz-

heim
Dienstag, 14. 2.
15.00 Uhr Gottesdienst Pflegeheim Waldhausen
 Frauen von Rittersbach gehen mit.
19.30 Uhr Teenkreis C.O.T. Gemeindehaus Großeicholzheim
19.30 Uhr Gemeindegebet Gemeindehaus Großeicholzheim
Mittwoch, 15. 2.
18.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gemeindehaus Großeicholz-

heim
20.00 Uhr Bibel im Gespräch Gemeindehaus Großeicholzheim
 „Ein Volk in Gefahr“ (Ester 3) 

Vereinsnachrichten
FG Seggemer Schlotfeger

Fastnachtsfahrplan Übersicht:
Samstag, 18. 2. 2023, 19.11 Uhr – Prunksitzung
Dienstag, 21. 2. 2023, 14.11 Uhr – Kindernachmittag 
Dienstag, 21. 2. 2023, 17.30 Uhr – Fastnachtsverbrennung

Vorankündigung:
Prunksitzung – 18. 2. 2023, 19.11 Uhr Seckachtalhalle
Einlass in die Halle ab 17.45 Uhr. Für unsere frühen Gäste öffnen 
wir bereits vorher den Eingangsbereich, damit niemand im Kalten 
warten muss. Mit Bier und Sekt wird die Wartezeit verkürzt. Die 
Schlotfegerbar sowie die Bar im Foyer arbeiten bargeldlos mit Wert-
karten, die an der Hauptkasse erworben werden können. Die Küche 
hält warme und kalte Speisen bereit. Unsere fleißigen Bedienungen 
sorgen während dem Programm für das leibliche Wohl.
Wir bitten um Verständnis und Umsetzung, dass es aufgrund der 
begrenzten Sitzplatzanzahl nicht möglich ist, dass alle Aktiven, Trai-
ner & Betreuer sich einen oder beliebig viele Sitzplätze vor Hallen-
öffnung reservieren.
Daher gilt zwingend folgender Hinweis:
Das Reservieren von Sitzplätzen ist grundsätzlich nicht gestattet! 
Für die Trainer und Betreuer sind festgelegte Sitzplätze an der Mu-
sikanlage reserviert. Sollten andere Sitzplätz gewünscht sein, so 
müssen diese bitte wie auch bei unseren Gästen, über den offiziellen 
Einlass eingenommen werden!

Kindernachmittag – 21. 2. 2023, 14.11 Uhr
In der Seckachtalhalle, Programm von Kindern für Kinder und Fa-
milien. Küche hält warme und kalte Speisen bereit. Unsere fleißi-
gen Bedienungen sorgen während dem Programm für das leibliche 
Wohl.

Fastnachtsverbrennung – 21. 2. 2023, 17.30 Uhr
Wir verbrennen auf der Wiese vor dem Schwimmbad eine Schlotfe-
gerpuppe – symbolisch – um das Ende der Fastnachtszeit zu besie-
geln. Halle schließt zum Beginn der Fastnachtsverbrennung. 

Hinweise für alle Veranstaltungen der FG Seggemer Schlot-
feger 
An der Eintrittskasse ist ein Altersnachweis (Personalausweis, Füh-
rerschein) zu erbringen. Ohne entsprechenden Altersnachweis er-
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folgt keine Abgabe von alkoholischen Getränken, zudem behalten 
wir uns vor, Taschenkontrollen durchzuführen.
Es ist nicht gestattet, mitgebrachte alkoholische Getränke zu kon-
sumieren – auf dem gesamten Veranstaltungsgelände. Zuwider-
handlungen werden mit Hausverbot geahndet. Jugendliche Kon-
sumenten von brandweinhaltigen Getränken werden zur Anzeige 
gebracht. Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist Folge zu 
leisten. Aus Brandschutzgründen ist die Zufahrt zur Halle parkfreie 
Zone.

Termine für alle Helfer (Auf- und Abbauarbeiten)
Wir freuen uns auf jeden, der uns bei den Aufbau- und Aufräum-
arbeiten unterstützen möchte. Hier sind die Termine für alle 
14. 2., 18.00 – Seckachtalhalle – Aufbau Technik 
15. 2., 18.00 – Seckachtalhalle – Aufbau Einsatz 1
17. 2., 14.00 – Seckachtalhalle – Aufbau Einsatz 2
17. 2., 16.00 – Seckachtalhalle – Prunksitzung Generalprobe
19. 2.,   9.00 – Seckachtalhalle – Abbau und Putzen
20. 2., 10.00 – Da Maria – Gemeinsames Frühstück
20. 2., 12.20 – Zugfahrt nach Buchen (Bahnhof Seckach Gleis 3)
22. 2.,   9.00 – Seckachtalhalle – Aufräumen und Abbau
Einteilung zu verschiedenen Diensten während den Veranstaltun-
gen werden mit den gemeldeten Helfern direkt vereinbart.

Externe Veranstaltungen:
Teilnahme an der Straßenfastnacht der FG Hossa Schefflenz
Am Samstag, 11. 2. 2023, treffen sich alle Schlotfeger, die zum Um-
zug und zur Straßenfastnacht der FG Hossa Schefflenz mitgehen 
wollen, um 12.15 Uhr am Rathaus zur gemeinsamen Fahrt. Der 
Bus fährt um 12.30 Uhr vom Rathausplatz nach Schefflenz und um 
17.00 Uhr wieder zurück nach Seckach. Kosten für Hin- und Rück-
fahrt sind 6 €.
Bitte beachten: Es wird eine gewisse Menge an Wurfmaterial (in die-
sem Jahr aufgrund der erhöhten Kosten etwas kleinere Menge) von 
der FG gestellt, alle Teilnehmer bitten wir, sich darüber hinaus noch 
selbst auszustatten. 

Teilnahme am Fastnachtsumzug der MFV Merchemer Brogge
Bereits zum dritten Mal möchten wir auch in diesem Jahr wieder 
am Umzug in Merchingen teilnehmen. Beginn des Umzugs ist 19. 2. 
2023 um 13.11 Uhr in Merchingen.
Wir haben nun doch einen Bus organisiert, dieser fährt um 12.30 
Uhr am Rathausplatz nach Merchingen und um 17.00 Uhr wieder 
zurück nach Seckach. 
Bitte beachten: Es wird eine gewisse Menge an Wurfmaterial (in die-
sem Jahr aufgrund der erhöhten Kosten etwas kleinere Menge) von 
der FG gestellt, alle Teilnehmer bitten wir, sich darüber hinaus noch 
selbst auszustatten. 

Teilnahme am Rosenmontagsumzug in Buchen
Am Montag, 20. 2. 2023, ab 10.00 Uhr treffen sich Elferrat, Garde 
& Showtanzgruppe, Vorstandschaft & Trainerstab, sowie alle Teil-
nehmer der Schlotfegerfußgruppe, die am Rosenmontagsumzug in 
Buchen teilnehmen, in der Pizzeria „Da Maria“ zum gemeinsamen 
Frühstück. Danach folgt die Fahrt nach Buchen. Der Zug fährt um 
12.20 Uhr (Gleis 3). Die Fahrkarte muss jeder selbst lösen.
Bitte beachten: Aufgrund der enorm gestiegenen Kosten für Wurf-
material, wird es in diesem Jahr für die Fußgruppe keine Bonbons 
etc. mehr geben. Wir bitten alle Teilnehmer sich daher selbst mit 
Bonbons etc. auszustatten und danken für euer Verständnis.

Bitte zu allen Veranstaltungen im vollständigen Kostüm kom-
men (Schlotfegerhose, Hemd, Weste und insbesondere Hut). 

NABU Seckach- und Schefflenztal 
Einladung zum Arbeitseinsatz und zur Mitgliederversamm-
lung
Folgende bereits veröffentlichte Termine müssen aus organisatori-
schen Gründen geändert werden:
Arbeitseinsatz, geplant am 18. 2., findet nun statt am Samstag, 11. 
Februar 2023, 9.30 Uhr, Treffpunkt am alten Sportplatz in Kleinei-

cholzheim, Verlängerung Wingertstraße. Bitte wetterfeste Kleidung 
und festes Schuhwerk sowie Arbeitshandschuhe mitbringen.

Mitgliederversammlung Vorankündigung, geplant am 10. 3., fin-
det nun statt am Freitag, 17. März 2023, um 19.00 Uhr im Gasthof 
Löwen, Großeicholzheim, Friedhofstraße 20. Ab 17.30 Uhr gemüt-
liches Beisammensein mit der Möglichkeit, gemeinsam Abend zu 
essen.
Eingeladen sind Mitglieder, Interessierte und alle, die für unsere 
heimatliche Natur etwas übrighaben.

VdK-Ortsverband Adelsheim/Sennfeld mit Seckach/Zimmern
Veranstaltungskalender Februar
Winterwanderung am Fastnacht-Sonntag, 19. Februar, um den 
Hollersee in Buchen mit anschließender Einkehr im Gasthaus „En-
gel“ in Hollerbach. Treffpunkt ist um 11.00 Uhr am Parkplatz Hol-
lersee. Die Wanderung dauert ca. eine Stunde. Wer nicht mitwan-
dern kann, darf direkt ins Gasthaus „Engel“ kommen, wo es ab 
12.30 Uhr Mittagessen à la carte gibt. Anmeldeschluss für diese Ver-
anstaltung ist am Montag, 13.00 Februar. 
Am Mittwoch, 22. Februar, findet um 14.30 Uhr der monatliche 
Kaffeenachmittag im Römercafé in Osterburken statt. Hierzu ist am 
Sonntag, 19. Februar, Anmeldeschluss.
Auch in diesem Jahr sind wieder drei Vortragsveranstaltungen ge-
plant wie folgt: 
Am Freitag, 24. März, um 19.00 Uhr, im evangelischen Gemeinde-
haus in Adelsheim lautet das Thema: „Du kannst Leben retten“ (Re-
animation und Defibrillation, Erkennungsmerkmale Schlaganfall 
und Herzinfarkt). Die Veranstaltung findet mit Unterstützung des 
DRK Ortsverband Adelsheim/Sennfeld statt. 
Am Freitag, 16. Juni, findet um 19.00 Uhr ein Vortrag mit Notar 
Christoph Strauß statt. Das Thema an diesem Abend lautet: „Patien-
tenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“. 
Die letzte Vortragsveranstaltung ist im September geplant. Hier 
wird das Thema lauten: „Vorbeugen und Reaktion in Notlagen“. In-
halte der Veranstaltung sind die persönliche Notfallvorsorge, das 
Hilfeleistungssystem in Deutschland und wie man sich auf außer-
gewöhnliche Notlagen vorbereiten und reagieren kann. 
Zu allen Veranstaltungen ist die gesamte Bevölkerung willkommen. 
Der Eintritt ist jeweils frei. Aus organisatorischen Gründen ist zu 
allen Veranstaltungen eine Anmeldung zwingend erforderlich unter 
Tel. (06291) 7830 oder 2998 oder WhatsApp (0171) 4591889 unter 
Angabe der Teilnehmerzahl und der Namen der Teilnehmer.

Kinder- und Jugenddorf Klinge e.V. 
Neue Führungskräfte in ihre Ämter eingeführt

Mit Alexander Gerstlauer und Frank Grimm wurde Ende Januar ein 
neues Führungsteam im Bernhardsaal des Kinder- und Jugenddor-
fes Klinge von Ekkehard Brand als Aufsichtsratsvorsitzenden des 
Vereins und zahlreichen Ehrengästen, darunter Minister und MdL 
Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Thomas Lud-
wig, Rektorin Stefanie Bechle von der St. Bernhardschule und Pfar-
rer Kurt Wolf als Vertreter der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Oster-
burken-Seckach, Dr. Johann Cassar als ehemaliger Dorfleiter sowie 
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zahlreiche MitarbeiterInnen des Jugenddorfes und Mitglieder des 
Aufsichtsrates, offiziell willkommen geheißen. 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Jurist Alexander Gerstlauer 
stand überaus flexibel für das Amt als Vorstand und Dorfleiter be-
reit, als letzten September/ Oktober überraschend bekannt wurde, 
dass der bisherige Vorstand Dr. Christoph Klotz nicht mehr zur Ver-
fügung stehen wird. 
Wie Ekkehard Brand ausführte, war das Angebot von Alexander 
Gerstlauer ein Glücksfall, da er die Ansprüche an dieses Amt nicht 
nur bestens kannte, sondern auch erfüllen konnte. 
Auf Vorschlag des langjährigen Dorfleiters Dr. Hans Cassar war er 
2010 in den damals ehrenamtlich tätigen Vorstand gewählt worden, 
der zusammen mit Ekkehard Brand und Sozialministerin a.D. Bar-
bara Schäfer-Wiegand die weit über unsere Region hinaus bedeut-
same Einrichtung der Jugendhilfe verantwortlich führte. 
Die steigende Bürokratisierung zwang diesen Vorstand aber zur 
Einsicht, dass rd. 300 MitarbeiterInnen nicht mehr ehrenamtlich zu 
führen sind und damit zu einem Strukturwandel notwendig wurde, 
den Alexander Gerstlauer maßgeblich mitgestaltete. 
2018 wurde Dr. Klotz als Vorstand eingestellt und per Satzung ein 
Aufsichtsrat installiert, dessen Vorsitz Alexander Gerstlauer bis zur 
Übernahme des Vorstandspostens mit viel Herzblut ausübte. 
Lobend betonte Brand auch das persönliche Engagement des neuen 
Dorfleiters über all die Jahre trotz immenser beruflicher Beanspru-
chung, dem neben fachlicher Kompetenz auch herausragende cha-
rakterliche und menschliche Qualitäten zugrunde liegen. „Du hast 
eine sehr verbindliche Art im Umgang mit Menschen, kannst aus-
gesprochen gut analytisch denken und urteilen, bist selbstbewusst, 
ohne jeden Anflug von Überheblichkeit. Dein Wesen ist geprägt 
von einer erfrischenden Natürlichkeit. Hervorzuheben sind deine 
Verlässlichkeit, deine freundliche Art, dein emphatisches Verhal-
ten und deine positive Grundhaltung. All diese Eigenschaften be-
fähigen dich in exzellenter Weise für das Vorstandsamt der Klinge.“ 
Entsprechend einstimmig war das Votum des Aufsichtsrates zu sei-
ner Berufung als Vorstand und Dorfleiter gewesen.
Mit einem Dank für das herzliche Willkommen und die Chance auf 
diese neue Herausforderung resümierte Alexander Gerstlauer sei-
nen bisherigen beruflichen Lebensweg und meinte, dass seine fun-
dierte wirtschaftswissenschaftliche und juristische Ausbildung in 
Kooperation mit dem pädagogischen Fachwissen von Frank Grimm 
gut für die Entwicklung der Klinge sei. 
Man sei sich sehr bewusst, wie groß der Betreuungsaufwand im 
Kinderdorf sei, weil die Kinder aus immer schwierigeren Lebenssi-
tuationen hierherkommen. Aber mit Frank Grimm habe man einen 
würdigen Nachfolger für Georg Parstorfer gefunden, denn dieser 
brenne für seine Aufgaben, stellte Gerstlauer den neuen pädagogi-
schen Leiter im Zuge seiner ersten offiziellen Amtshandlung vor. 
Frank Grimm sei seit seiner Zivildienstzeit vor über 30 Jahren und 
nach seinem Fachstudium zunächst als pädagogischer Mitarbeiter 
und dann nach einem kurzen Abstecher ins Landratsamt als Be-
reichsleiter mit der Klinge verbunden und für seine neue Stelle ab-
solut prädestiniert. 
Großen Erfolg habe er mit der Betreuung der FSJ-ler als beste Quel-
le für neue Mitarbeiter, aber auch in der Weiterentwicklung des 
Klingekonzepts. 
Mit einem Dank an Georg Parstorfer, der seinen Nachfolger noch 
einarbeitet, obwohl er bereits im Ruhestand weilt, sprach Gerstlauer 
seinen Wunsch nach einem weiteren positiv kommunikativen und 
innovativen Miteinander aller MitarbeiterInnen aus.
Frank Grimm bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen, 
stellte noch einmal unterhaltsam seinen beruflichen Werdegang vor 
und versprach, sein Bestes zu Gunsten des Kinder- und Jugenddor-
fes zu geben. 
Wie ideal die Besetzung des neuen Führungsteams ist – nicht nur in 
der Theorie, sondern vor allem in der langen Praxis, die beide in ih-
ren Aufgabenbereichen bereits bestens bewiesen hätten – hob auch 
Landrat Dr. Achim Brötel hervor. Er überbrachte u.a. die Glück-
wünsche von Minister MdL Peter Hauk sowie von Bürgermeister 
Thomas Ludwig und ging auf die Bedeutung der Klinge als einen 
Ort zum Leben und der Begegnung ein, der schon vom früheren 
Ministerpräsidenten Erwin Teufel als eine der bedeutsamsten und 
gelungensten Einrichtungen der Jugendhilfe in der Nachkriegsge-
schichte Baden-Württembergs bezeichnet worden war. 
Seit über 70 Jahren ist die Klinge für den Landkreis ein extrem 
wichtiger Partner in der Kinder- und Jugendhilfe und auch die Zu-
sammenarbeit in der Flüchtlingsbegleitung, -betreuung und -un-
terbringung sei beispielhaft. Er nannte die Neubesetzungen ideale 

Voraussetzungen, um als Tandem mit dem Aufsichtsratsvorsitzen-
den Ekkehard Brand an der Seite zu wirken, der die Entwicklung 
der Klinge schon seit Jahrzehnten nicht nur mit Rat, sondern vor 
allem auch mit Tat aktiv begleite und unterstütze.
Für einen absolut würdigen musikalischen Rahmen dieser besonde-
ren Feierstunde zeichnete die Musikschule Bauland, vertreten durch 
Prof. Kalman Irmai, Nelli und István Koppányi sowie Lorena als Ei-
gengewächs der Klinge, begleitet am Flügel von Julia Flath, und die 
Schülerinnen und Schüler der St. Bernhardschule verantwortlich. 
Nach dem gemeinsam gesungenen Klingelied lud der neue Dorflei-
ter zu einem Stehempfang mit vielen guten Gesprächen ein.

Aichelscher Schnäischittler
Kinderfasching
Freut euch auf ein kunterbuntes Mit-Mach-Programm beim 
Kinderfasching der Aichelscher Schnäischittler am 12. Februar 
ab 14. 11 Uhr in der Schlossgartenhalle.
Wir freuen uns auf eure kunterbunten Kostüme und viel gute Lau-
ne.

Aichelscher Schnäischittler Go weddl

Schnäischittler-Fahrplan:
11. Februar Straßenfasching HOSSA Schefflenz 14.11 Uhr
12. Februar Kinderfasching 14.11 Uhr
12. Februar Gesamtabbau Halle 18.00 Uhr
17. Februar „Fregde Freidaach“ im Goweddel 19.33 Uhr
20. Februar Rosenmontagsumzug Buchen 14.11 Uhr
21. Februar Umzug Osterburken 14.11 Uhr

VdK-Ortsverband Großeicholzheim
Einladung zum Winterfest
Für alle Mitglieder und Interessierte des VdK unserer Ortsgrup-
pe veranstalten wir ein gemütliches Zusammensein im „Gasthaus 
Löwen“ in Großeicholzheim mit warmem Abendbüffet. Teilnahme 
und Abendessen sind für unsere Mitglieder kostenlos. 
Mit der neuen Vorstandschaft wollen wir uns nach viel zu langer 
Pause wieder treffen und besser kennenlernen. 
Das Fest findet am 25. Februar ab 17.30 Uhr statt.
Bitte meldet Euch bis spätestens am 18. 2. 2023 an, telefonisch oder 
per Mail bei: Joachim Neureiter, Joachim.neureiter@web.de, Tel. 
0160/97223118, schriftlich: Bannholzstr. 4, 74743 Großeicholzheim
Martin Fehr, fehrmartin@t-online.de, Tel. abends 06293 8330 mobil 
0173 854 7957

Angelsportverein „Petri Heil“ 
Vorbereitungslehrgang zur staatlichen Fischereiprüfung 
Großeicholzheim
Der ASV Petri Heil führt auch in diesem Jahr wieder einen Vorbe-
reitungslehrgang zur staatlichen Fischereiprüfung durch. Am Frei-
tag, den 1. September 2023, findet ein Infoabend in unserem Ver-
einsheim statt. 
Der Kurs ist mit 40 Unterrichtsstunden geplant und beginnt am 
Freitag, den 8. September 2023. 
Der Lehrgang umfasst Themen wie Allgemeine und Spezielle Fisch-
kunde, Gewässerökologie, Gesetzeskunde, Fangen und Verwerten 
von Fischen, sowie Gerätekunde theoretischer und praktischer Teil.
Anmeldungen und weitere Informationen:
Norbert Lenz,Seckach-Großeicholzheim, Tel. 06293/7685 (ab 18.00 
Uhr). Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist es ratsam, sich früh-
zeitig anzumelden.

Sonstiges
Infos aus der Bücherei St. Sebastian:
(im Untergeschoss Nebenraum Kirche Seckach):
Die Bücherei ist jeweils dienstags von 17.00–18.00 Uhr und sams-
tags von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. Aufgrund der regen Nutzung 
freuen wir uns, Ihnen seit dem 5. 2. 2023 als zusätzliche Öffnungs-
zeit sonntags von 11.30 bis 12.15 Uhr anbieten zu können. Kommen 
Sie! Entdecken Sie, was unsere Bücherei zu bieten hat. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  Das Büchereiteam

mailto:Joachim.neureiter@web.de
mailto:fehrmartin@t-online.de
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Landfrauen Ortsverein Schefflenztal
Pflegebedürftig, und jetzt? Pflegebedürftig zu sein ist nicht nur eine 
Frage des Alters. Zwar steigt das Risiko mit jedem Lebensjahr an, 
aber auch durch Unfall oder Krankheit kann man jederzeit in die 
Lage kommen, Unterstützung zu benötigen. Plötzlich stellen sich 
drängende Fragen: Woher bekomme ich Hilfe? Welche Leistungen 
stehen mir zu? Wie organisiere die Versorgung? In dieser Lage ist es 
hilfreich zu wissen, an wen man sich zur kostenfreien und neutralen 
Beratung und Information wenden kann. 
Frau Landwehr, Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis, infor-
miert am 16. 2. 2023 um 18.00 Uhr (Achtung geänderte Uhrzeit!) 
Veranstaltungsort: Badgaststätte Da Christina Unterschefflenz. An-
schließend besteht die Möglichkeit, den schmutzigen Donnerstag in 
gemütlicher Runde zu feiern. Zu allen Veranstaltungen sind auch 
Gäste herzlich willkommen. Die Veranstaltungen sind öffentlich 
und werden im Auftrag des Bildungs- und Sozialwerkes des Land-
frauenverbandes Baden-Württemberg e.V. durchgeführt.

Eckenberg-Gymnasium Adelsheim
Termine zur Schüleranmeldung in Klasse 5
Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern für die Klasse 5 des 
neuen Schuljahres 2023/2024 nimmt das Eckenberg-Gymnasium 
Adelsheim am Montag, 6. 3. 2023, und am Dienstag, 7. 3. 2023, 
von 8.00 bis 16.00 Uhr sowie am Mittwoch, 8. 3. 2023, und am 
Donnerstag, 9. 3. 2023, von 8.00 bis 17.00 Uhr entgegen. Wir bitten 
um vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 06291-270.
Bitte lassen Sie uns bzgl. der Anmeldung das Anmeldeformu-
lar (Downloadbereich Homepage), eine Kopie der Geburtsurkun-
de (Familienstammbuch), die Empfehlung der Grundschule sowie 
«die Anmeldung an der weiterführenden Schule» (Formblatt 3+4/
wird von der Grundschule ausgegeben) sowie einen Nachweis der 
Masernimpfung (Impfpass: 2 Kreuze) und evtl. eine Bestellung der 
Fahrkarte (mit Passbild) zukommen.

Realschule Osterburken
Erweiterter Anmeldezeitraum für die Klasse 5 an der Realschule 
Osterburken
Die Möglichkeiten, Ihr Kind für die neuen 5. Klassen an der Re-
alschule Osterburken anzumelden, sind ausgeweitet worden. Eine 
Anmeldung ist nun vom 6. 3.–9. 3. 2023 möglich. Für das Schuljahr 
2023/2024 ist die Anmeldung – nach Vorgaben des Ministeriums – 
neben der Anmeldung in Präsenz auch digital möglich.
Wir bitten Sie, von diesen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Das 
hierfür notwendige Anmeldeformular finden Sie auf unserer Home-
page (realschule-osterburken.de).
Die Anmeldung ist erst wirksam, wenn der Schule die Grundschul-
empfehlung (Blatt 3 und 4) im Original bis spätestens 09.03.2023 
vorgelegt wird. Weitere Unterlagen (z. B. Masernschutz 2x, Passfoto 
für Fahrkarte usw.) können noch nachgereicht werden.
Eine persönliche Anmeldung kann (Terminvereinbarung auch 
möglich) zu folgenden Zeiten im Sekretariat vorgenommen werden:
Montag, 6. 3. 2023  von 9.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag, 7. 3. 2023 von 8.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch, 8. 3. 2023 von 8.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag, 9. 3. 2023 von 9.00 bis 17.00 Uhr
Sie können sich bei Fragen auch gerne telefonisch mit uns in Ver-
bindung setzten (06291/647619) oder uns eine E-Mail senden 
(info@realschule-osterburken.de).

Nach langer und schwerer Krankheit
 verstarb am 21. Januar 2023

Reinhold Ihrig
* 28.3.1932

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.
Elisabeth Ihrig
Jürgen Muth

Großeicholzheim, im Februar 2023

Flughafentransfer | Krankenfahrten 
 Privatfahrten | Kurierfahrten 

Schülerfahrten | Dialyse-, Chemo- und 
Bestrahlungsfahrten

Krankenfahrten  
Krämer GmbH

Waldstraße 21 
74850 Schefflenz 

Telefon 06293 8891 
Telefax 06293 95864

info@krankenfahrten-kraemer.de 
www.krankenfahrten-kraemer.de

Großeicholzheim: 3 Zi. OG-Whg., 
75 qm mit Balkon, 550 KM + 160 NK ab Mai zu vermieten. 

Telefon 06293/7959438

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag:
500 g Sauerkraut und
2 Paar grobe Bratwürste
                               nur 4,99 €

Hackfleisch gemischt 100 g 0.98 €

Frische Fleischwurst im Ring 100 g 1.29 €

Milde Gelbwurst mit und ohne Kräuter 100 g 1.49 €

Rauchfrische Knacker 100 g 1.29 €

Tortellini-Salat 100 g 1.49 €

Champignon-Rougette 70 % Fett i. Tr. 100 g 2.05 €

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de

Bojo’s Schrotthandel
Handel mit  

Metallen aller Art. 

Langenelzer Straße 41 · 69427 Mudau 
Tel. bis ca. 16 Uhr (01 52) 04 96 89 35 

danach (0 62 84) 2069752 
E-Mail: tammy1970@gmx.de

mailto:info@realschule-osterburken.de
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07. Februar 2023          Teil A       Stufe: 
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1 3 4
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8 4 3
2 9
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Quelle: www.sudoku-aktuell.de
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Autohaus Ralph Müller OHG
Suzuki-Vertragshändler

Service:
Ortsstraße 7
74847 Obrigheim-Asbach
Telefon (0 62 62) 21 46
info@autohaus-mueller.de

Verkauf:
Odenwaldblick 9
74847 Obrigheim
Telefon (0 62 62) 927 86 10
frank.fuchslocher@autohaus-mueller.de

www.autohaus-mueller.de

Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit
•  Tausch von Wechselbrücken (Führerschein Klasse C)
•  Avisierung von Touren
•  Ladetätigkeiten

Nähere Auskünfte unter Tel. (0 62 93) 92 02 25
Schadler GmbH – Warenaufbereitung – 
Friedhofstraße 35–37 · 74743 Seckach 
E-Mail: t.reinholdt@schadler-gmbh.de

•  Zertifizierte Wundexpertin!   
Wir versorgen ihre chronischen/akuten Wunden fachgerecht!  
Wir kommunizieren mit ihrem Hausarzt und versorgen sie mit 
neusten Wundauflagen!

•  Grundpflegerische Leistungen
•  Hauswirtschaftliche Dienste
•  Medizinische Behandlungspflegen

Ringstraße 6 · 74838 Limbach · Telefon 06287 / 78 49 888

UNSERE LEISTUNGEN:
seit 1. Juli 2022

Diese Woche empfehlen wir:
rauchfrische Paprikabratwürste, Pfefferbeißer, Winzerstangen, 

Landjäger, Chilibeißer, Bierknacker, Debreziner, 
Bauländer Rauchpeitschen, Bratwürste

ANGEBOT
VOM 10.02.23 BIS 16.02.2023
Zarte RINDERROULADEN 
auch fertig gefüllt nach Hausfrauenart 100 g 1,89 €
GYROSGESCHNETZELTES 
vom Schwein  100 g 1,19 €
Feine, milde LYONER  100 g 1,29 €
Herzhaft-deftige KRAKAUER 
mit und ohne Kümmel   100 g 1,29 €
SCHINKENMANNHEIMER 
mit Kräutern und Gurken 100 g 1,29 €
Rauchfrische RAUCHPEITSCHEN  100 g 1,39 €
HERINGSALAT 100 g 1,39 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine von Maurer, Feßbach · Rind von Ulrich, Merchingen

SPEISEPLAN vom 13.02.–17.02.2023
MO: SPAGHETTI BOLOGNESE mit Blattsalat 5,99 €
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat 5,99 €
MI:  GAISBURGER MARSCH mit Spätzle oder
 GRILLBRATEN mit Kartoffelsalat  5,99 €
DO:  HÄHNCHENBRUSTFILET mit Kartoffelgratin 
 und Brokkoli  5,99 € 
FR:  RINDERGESCHNETZELTES mit Spätzle 6,99 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr
Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax 92 58-84 · E-Mail: druckerei@henn-bauer.de

Fastnacht steht vor der Tür 
… deshalb sind wir am Rosenmontag, 20. Februar, und 
Fastnachtsdienstag, 21. Februar 2023, nur per E-Mail zu erreichen.

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–13.30 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Familienpizza (40 cm)    

mit 4 Auflagen, 1 Fl. Cola, gem. Salat     18,00 €
Pizza Spinat-Mozzarella 7,50 €  · Pizza Lachs 8,00 € (je 30 cm)

Pizza Junior (30 cm) mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei 7,50 €
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